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"Experten geben Auskunft" 
————————————————————————————————————— 
 

Frage 4: Parkieren ohne Kontrollschilder 
————————————————————————————————————— 

Frage: 
Warum kann das Parkieren eines Motorfahrzeugs ohne Kontrollschilder auf öffentli-

chem Grund nicht im OB-Verfahren erledigt werden? 

————————————————————————————————————— 

Antwort: 
Das Ordnungsbussenverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren für die Ahndung von 

Übertretungen im Strassenverkehr. Weder darf die Polizei Kosten erheben, noch 

der Täter oder die Täterin einen grossen polizeilichen Arbeitsaufwand verursachen 

(vgl. BGE 126 IV 95). 

Ein ohne die vorgeschriebenen Kontrollschilder auf einer öffentlichen Strasse oder 

einem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug löst für die Polizei in aller Regel einen Ab-

klärungsaufwand aus, der den Rahmen des vereinfachten Verfahrens sprengt.  Es 

sind Fragen abzuklären wie: Wem gehört das Fahrzeug? Warum Steht es hier? Hat 

die Behörde eine Ausnahme bewilligt? Wo sind die Kontrollschilder? War das Fahr-

zeug unversichert in Verkehr? Handelt es sich um ein gestohlenes Fahrzeug? Aus 

diesem Grunde kommt ausnahmslos das ordentliche Verfahren zur Anwendung. 

————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 


